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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT DEUTSCHLANDSBERG  

      

 

 

 

 Veterinärreferat  
 

      

Sachb.: Mag. Dr. Bernhard Ursinitsch 

Tel.: (03462)2606-261 

Fax: (03462)2606-550 

E-Mail: bhdl@stmk.gv.at 

Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen 

GZ:   Bezug:  Deutschlandsberg, 21.12.2020 

Ggst.: Geflügelpest Risikogebiete 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

das Veterinärreferat der Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg teilt mit, dass nach der 

geltenden Fassung der Geflügelpest-Verordnung folgende Gemeinden derzeit im Gebiet mit 

erhöhtem Geflügelpest-Risiko liegen: 

 

 

LANNACH 

 

 

Betriebe mit Geflügelhaltung die in diesem Gebiet liegen, sind verpflichtet die im umseitigen 

Merkblatt zusammengefassten Auflagen einzuhalten. 

 

Generell wird daran erinnert, dass ALLE Geflügelhaltungen, egal ob mit privatem oder 

landwirtschaftlichen Hintergrund, prinzipiell der Bezirksverwaltungsbehörde zu melden sind. 

 

Gleichzeitig wird ersucht auch die Einstellung der Geflügelhaltung zu melden, damit die Liste 

der Betriebe mit Geflügelhaltung möglichst aktuell ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Der Bezirkshauptmann i.V.  

 
Mag.Dr. Bernhard Ursinitsch 

(elektronisch gefertigt) 
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MERKBLATT GEFLÜGELPEST 
 

 

In Gebieten mit erhöhtem Geflügelpestrisiko gelten folgende Bestimmungen: 

 

 

Allgemein: 

 

 Jede Geflügelhaltung außer Ziervögel, egal ob privat oder 

landwirtschaftlich, ist der Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg zu 

melden. Davon ausgenommen sind Haltungen, die bereits bisher gemeldet 

waren.  

 Das Inverkehrbringen von Geflügelfleisch oder Eiern ist von diesen 

Maßnahmen nicht betroffen. 

 

Variante 1: 

 

 Geflügel muss dauerhaft in Stallungen oder in geschlossenen Haltungsvor-

richtungen, die zumindest oben abgedeckt sind, so gehalten werden, dass 

der Kontakt zu Wildvögel und deren Kot bestmöglich verhindert wird und 

zu wildlebenden Wasservögeln jedenfalls ausgeschlossen ist.  

 

oder Variante 2: 

 

 Die Trennung von Enten und Gänsen von anderen Geflügel erfolgt derart, 

dass ein direkter und indirekter Kontakt ausgeschlossen ist.  

 Das Geflügel ist durch Netze, Dächer, horizontal angebrachte Gewebe oder 

andere geeignete Mittel vor dem Kontakt mit Wildvögeln geschützt.  

 

oder Variante 3: 

 

 Die Trennung von Enten und Gänsen von anderen Geflügel erfolgt derart, 

dass ein direkter und indirekter Kontakt ausgeschlossen ist.  

 Das Füttern und Tränken der Tiere darf nur im Stall oder einem Unterstand 

erfolgen, der verhindert, dass Wildvögel mit dem Futter oder Wasser in 

Berührung kommen.  

 Die Ausläufe der Tiere müssen gegenüber Oberflächengewässern (Bäche, 

Teiche, Seen) ausbruchsicher abgezäunt sein.  

 


